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Betreff: 

 

Besetzung des Verwaltungsausschusses der Agentur für Arbeit Landau 

 

Beschlussvorschlag: 

 

1. Der Stadtrat empfiehlt der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier, dem Verwaltungsrat 

der Bundesagentur ab 1. Januar 2016 

 

Herrn Bürgermeister Thomas Hirsch, geb. am 30. April 1967,  

Marktstraße 50, 76829 Landau in der Pfalz 

 

zur Berufung als Mitglied in den Verwaltungsausschuss der Agentur für Arbeit Landau für 

den Rest der 12. Amtsperiode bis zum 30. Juni 2016 vorzuschlagen. 

 

2. Der Stadtrat empfiehlt der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier weiter, dem 

Verwaltungsrat der Bundesagentur  

 

Herrn Bürgermeister Thomas Hirsch, geb. am 30. April 1967,  

Marktstraße 50, 76829 Landau in der Pfalz 

 

zur Berufung als Mitglied in den Verwaltungsausschuss der Agentur für Arbeit Landau für die 

am 1. Juli 2016 beginnende 13. Amtsperiode vorzuschlagen. 

 

Begründung: 

 

Die 12. Amtsperiode des Verwaltungsausschusses der Agentur für Arbeit begann am  

1. Juli 2010 und endet nach 6 Jahren am 30. Juni 2016. Der Verwaltungsausschuss überwacht und 

berät die Agentur für Arbeit bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. Er setzt sich zu gleichen Teilen aus 

Vertretern der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer und der öffentlichen Körperschaften zusammen. Die 

Zahl der Mitglieder wurde auf einheitlich  

4 Mitglieder je Gruppe festgesetzt. 

 

Derzeit stellen der Landkreis Germersheim, der Landkreis Südliche Weinstraße, die Stadt Neustadt an 

der Weinstraße und die Stadt Landau in der Pfalz je einen Vertreter. 

 

Auf Beschlussempfehlung des Stadtrates vom 27. April 2010 gehörte bisher für die Stadt Landau in 

der Pfalz Herr Oberbürgermeister Hans-Dieter Schlimmer dem Verwaltungsausschuss an. Mit seinem 

Ausscheiden aus dem Dienst der Stadt Landau zum 31. Dezember 2015 verliert Herr Schlimmer die 

Ermächtigung zur Vertretung der Stadt Landau in der Pfalz in der Gruppe der öffentlichen 

Körperschaften im Verwaltungsausschuss der Agentur für Arbeit Landau.  
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Gemäß § 375 Absatz 3 SGB III ist bei Ausscheiden eines Mitgliedes vor Ablauf der Amtsperiode ein 

neues Mitglied für den Rest der Amtsperiode zu wählen. Die Verwaltung schlägt vor, Herrn 

Bürgermeister Hirsch als künftigen Oberbürgermeister für die Berufung in den Verwaltungsausschuss 

vorzuschlagen.  

 

Für die ab dem 1. Juli 2016 beginnende 13. Amtsperiode des Verwaltungsausschusses der Agentur für 

Arbeit Landau sind die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder neu zu berufen. Mit Schreiben vom 

22. Oktober 2015 bittet die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion spätestens bis zum 5. Januar 2016 

um Vorschläge für die Berufung in den Verwaltungsausschuss. Daher soll der zu treffende Beschluss 

beide Amtsperioden umfassen. 

 

Herr Hirsch hat sich mit einer Berufung als Mitglied in den Verwaltungsausschuss der Agentur für 

Arbeit Landau sowohl für den Rest der 12. Amtsperiode als auch für die  

13. Amtsperiode einverstanden erklärt.   

 

 

Beteiligte Ämter: 

 

BGM 

 

 

Schlusszeichnung: 
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